
Präsidium in Vorschlag gebracht worden. Das Präsidium 
selbst bildet ein Kollegium. Als Präsident Herr Johannes 
Dieckmann, als Stellvertreter die Herren Hermann 
Matern, Prof. Bruno Hickmann und Jonny Löhr, als 
Beisitzer die Herren Herbert Hoffmann, Erich Geske, 
Frau Friedei Malter, Frau Elli Schmidt, Herr Friedrich 
Ebert. Werden andere Vorschläge gemacht oder erhebt 
sich gegen diese Zusammensetzung Widerspruch? — 
Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen. Wer 
von den Abgeordneten mit der Zusammensetzung des 
Präsidiums, wie ich sie verlesen habe, einverstanden 
ist, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — Ich 
danke. Ist ein Abgeordneter dagegen? — Das ist nicht 
der Fall. Dann ist das Präsidium einstimmig gewählt.

Da die Zusammensetzung des Präsidiums auf Verein
barung der Parteien beruht, brauche ich wohl nicht 
jeden einzelnen der gewählten Herren zu ff^en, ob er 
das Amt annimmt. Ich setze das ohne weiteres voraus.

Ich bitte nunmehr das Präsidium, sein Amt hier oben 
anzutreten.

(Starker Beifall.)

Präsident Dieckmann
(mit lebhaftem Beifall begrüßt):

Meine Damen und Herren!
Wenn auch mein verehrter „Vorgänger im Amt“, 

wenn ich so sagen darf, nicht die ausdrückliche Frage 
nach der Bereitschaft zur Annahme des Amtes an uns 
Mitglieder des Präsidiums gestellt hat, so glaube ich 
doch, für das gesamte Präsidium hier die Versiche
rung abgeben zu dürfen, daß wir bereit und ent
schlossen sind, das aus Ihrem Vertrauen in unsere 
Hände gegebene hohe Amt unparteiisch nach bestem 
Wissen und Gewissen zum Wohle Deutschlands zu 
führen.

(Lebhafter Beifall.)

Die Provisorische Volkskammer ist eine Kammer 
der Arbeit. Ich hoffe, in Ihrem Einverständnis zu 
handeln, wenn ich nunmehr ohne weitere Worte Sie 
bitte, in die weitere Behandlung der Tagesordnung 
einzutreten.

Als nächster Punkt steht auf der Tagesordnung das
Gesetz über die Provisorische Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik.

Der Entwurf des Gesetzes, der auf einen gemein
samen Antrag aller Fraktionen der Provisorischen 
Volkskammer zurückgeht, ist als Drucksache Nr. 2 in 
Ihren Händen. (Zurufe: Nein!)

Soweit es technisch nicht möglich war, in der Eile 
der Zeit die Drucksache in Ihrer aller Hände zu 
geben, bitte ich das entschuldigen zu wollen. Sie 
werden unverzüglich in den Besitz der Drucksache ge
setzt werden. Der Vorschlag für das Gesetz über die 
Provisorische Regierung hat folgenden Wortlaut:

Artikel 1
Bis zur Wahl der Volkskammer wird eine Provi

sorische Regierung gebildet, für welche die Be
stimmungen der vom Deutschen Volksrat am
19. März 1949 beschlossenen, ■ vom Dritten Deut
schen Volkskongreß am 30. Mai 1949 bestätigten 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Re
publik gelten.

Artikel 2
Die Provisorische Regierung der Deutschen De

mokratischen Republik besteht aus dem Minister
präsidenten, drei Stellvertretern des Minister
präsidenten und vierzehn Fachministern. Die Fach
minister leiten folgende Ministerien:

1. Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten.
(starker Beifall)

2. Ministerium des Innern,
3. Ministerium für Planung,
4. Ministerium der Finanzen,
5. Ministerium für Industrie,
6. Ministerium für Land- und Forstwirtschaft,
7. Ministerium für Außenhandel und Material

versorgung,
8. Ministerium für Handel und Versorgung, .
9. Ministeriüm für Arbeit und Gesundheits

wesen,
10. Ministerium für Verkehr,
11. Ministerium für Post- und Fernmeldewesen,
12. Ministerium für Aufbau,
13. Ministerium für Volksbildung,
14. Ministerium der Justiz.

Artikel 3
Dieses Gesetz tritt mit seiner Annahme in Kraft. 

Es wird vom Präsidenten der Provisorischen Volks
kammer ausgefertigt und verkündet.

Ich frage, ob ein Mitglied des Hauses zu diesem ge
meinsamen Antrag aller Fraktionen, zu1 dem Inhalt 
dieses Gesetzentwurfes Stellung nehmen will. — Ich 
sehe keine Wortmeldungen und darf Ihr Einverständnis 
dazu herbeiführen, daß wir das Gesetz in erster und 
zweiter Lesung verabschieden. — Ich sehe keinen 
Widerspruch, ich darf auch damit Ihr Einverständnis 
annehmen. Ich darf nunmehr diejenigen Mitglieder 
des Hauses, die bereit sind, diesem Gesetz ihre Zu
stimmung zu geben, bitten, das Handzeichen zu geben. — 
Ich danke. Ich bitte jetzt diejenigen, die gegen das 
Gesetz stimmen wollen, um das Handzeichen — und 
darf endlich die Mitglieder des Hauses, die sich der 
Stimme enthalten wollen, bitten, sich bemerkbar zu 
machen. — Ich stelle fest, daß dieses Gesetz ein
stimmig angenommen worden ist.

(Stürmischer Beifall.)
Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt das 

Gesetz über die Bildung 
einer Provisorischen Länderkammer 

der Deutschen Demokratischen Republik.
Auch dieses Gesetz ist als Drucksache Nr. 3 zum Teil 

in den Händen der Mitglieder des Hauses.
(Lebhafte Zurufe: Nein, überhaupt nicht!)

Es beruht auf einem gemeinsamen Antrag aller 
Fraktionen der Provisorischen Volkskammer gleich 
dem eben von Ihnen verabschiedeten Gesetz. Ich darf 
den Wortlaut des Entwurfes Ihnen hiermit bekannt
geben:

Artikel 1
Als Vertretung der Länder im Sinne der vom 

Deutschen Volksrat am 19. März 1949 beschlossenen, 
vom Dritten Deutschen Volkskongreß am 30. Mai 
1949 bestätigten Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik wird eine Provisorische 
Länderkammer gebildet.

Artikel 2
Die Provisorische Länderkammer besteht aus elf 

Abgeordneten des Landes Sachsen, acht Abgeord
neten des Landes Sachsen-Anhalt, sechs Abgeord
neten des Landes Thüringen, fünf Abgeordneten 
des Landes Brandenburg und vier Abgeordneten 
des Landes Mecklenburg.

Artikel 3
Die Abgeordneten der Provisorischen Länder

kammer werden von den Landtagen im Verhältnis
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